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Beschlussvorlage
Gemeinde Metelsdorf

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV04/2015-0365
öffentlich

20.08.2015
Bürgermeister

1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Metelsdorf, hier 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 15.09.2015 Gemeindevertretung Metelsdorf

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden, 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie der 
Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft:          
siehe Anlage

    Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange sowie den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes in 
der vorliegenden Fassung.

4. Die Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gebilligt.
5. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

die Genehmigung der zuständigen Verwaltungsbehörde, dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg einzuholen. Die Erteilung der Genehmigung ist entsprechend 
der Hauptsatzung der Gemeinde Metelsdorf ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Metelsdorf hat in ihrer Sitzung am 03.07.2014 die 
Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.

Ebenfalls am 03.07.2014 wurde der Entwurf der 1. Änderung gebilligt und die 
Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Diese wurde zwischen dem 11.08.2014 und dem 
12.09.2014 durchgeführt. Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden beteiligt.
Aufgrund des Beteiligungsverfahrens wurden keine wesentlichen Änderungen des Planes 
vorgenommen. Bürger haben sich zu der Planung nicht geäußert.

Unter Berücksichtigung dieser Prüfergebnisse kann nun der abschließende 
Feststellungsbeschluss gefasst werden.

Anlage/n: Abwägung, Begründung, F-Plan 1. Änderung mit Planzeichnung und 
Planzeichenerklärung



                                                        Seite: 2/2

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



 

 
 
 
 

GEMEINDE METELSDORF 
 
 

Abwägung  
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zur 

 
 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 
 
 

als Anlage zum Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 
 
 
 

Bearbeitungsstand 05.06.2015 
 

 
 
 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Metelsdorf 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung vereinbar ist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sie mit dem Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 20.01.0215 über die zukünftige Verlegung 
und Anpassung der Wohnbauflächendarstellung im Gemeindegebiet 
den Erfordernissen der Raumordnung nachkommt und raumordneri-
sche Belage der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht entge-
genstehen. Die zwei zusätzlich in Klüssendorf dargestellten Wohnein-
heiten werden im Rahmen einer zukünftigen Änderung des Flächen-
nutzungsplanes an anderer Stelle im Gemeindegebiet zurückgenom-
men. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Im Nachfolgenden werden die abgegebenen Stellungnahmen der 
Fachdienste des Landkreises behandelt und in die Abwägung einge-
stellt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme der Unte-
ren Wasserbehörde auf keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 5 in der Fas-
sung der 2. Änderung wurden die wasserrechtlichen Belange beachtet. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Geltungsbereiche 
der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes keine Trinkwasser-
schutzzonen betroffen sind. Die im Ursprungsplan dargestellte Trink-
wasserschutzzone in Klüssendorf wird als dem Plan herausgenom-
men. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass in der Ortslage Klüssendorf 
keine zentrale Abwasserentsorgung durch den Zweckverband vorhan-
den ist. Die Abwasserbeseitigung obliegt somit den einzelnen Grund-
stückseigentümern. Im Geltungsbereich 2 werden Bauflächen, für die 
eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist, dargestellt. 
Die Hinweise zur Abwasserentsorgung werden durch die jeweiligen 
Grundstückseigentümer beachtet. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Versickerung von Niederschlags-
wasser werden beachtet. 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Metelsdorf 

 5 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den gesetzlichen Regelungen, den zu beachtenden 
technischen Bestimmungen und sonstigen Grundlagen der Versicke-
rung von Niederschlagswasser werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Geltungsbereich 2 ein ver-
rohrter Graben vorhanden ist. Betroffen ist der bereits bebaute Bereich 
westlich der Dorfstraße.  
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Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
Eine Umverlegung des verrohrten Grabens ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu ggf. vorhandenen Drainleitungen, zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen sowie zu Erdaufschlüssen werden be-
achtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahmen der Unte-
ren Abfallbehörde und der Unteren Bodenschutzbehörde auf keine 
entgegenstehenden Belange hinweisen. In den Änderungsbereichen 
der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine Altlasten er-
fasst. 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Bodenschutz und zu einer erhöh-
ten Altlastenwahrscheinlichkeit werden in den nachfolgenden Planun-
gen beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme der unte-
ren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hinweist. Die-
se werden in die folgende Abwägung eingestellt. Es handelt sich um 
Bedenken bzgl. der Umsetzung der Eingriffsregelung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass vorgeschlagen wird, die ar-
tenschutzrechtlichen Belange im Rahmen der nachfolgenden Planun-
gen zu prüfen. Diesem Vorschlag wird gefolgt. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Unteren Natur-
schutzbehörde eine Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes "Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Meck-
lenburg" sowie der darin vorkommenden Lebensraumtypen und Arten 
nicht zu erkennen ist. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Vogelschutzgebiete 
oder geschützte Biotope betroffen sind. 
 
zu Fläche 1: 
Mit der vorliegenden 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen 
u.a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Rechtskraft der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 geschaffen werden. Gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Mit der Aufstellung der 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes soll die Voraussetzung geschaffen werden, um die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 durch Veröffentlichung des Sat-
zungsbeschlusses zur Rechtskraft zu bringen. 
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Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Abwägung zum Bebauungs-
plan Nr. 5 umfassend mit den damaligen Einwänden seitens der Unte-
ren Naturschutzbehörde bzgl. der Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung 
auseinandergesetzt. Im Ergebnis wurde diese im Sinne der Stellung-
nahme weitgehend angepasst. Dies betraf insbesondere die zugrunde 
gelegte, mögliche Versiegelung in dem festgesetzten Gewerbegebiet. 
Diese wurde von einer zunächst angenommenen GRZ von 0,3 auf 0,6 
zuzüglich einer Überschreitungsmöglichkeit von 0,2 angehoben. Die 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wurden auf dieser Grundlage 
erweitert. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass die in der Be-
gründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes getroffenen 
Aussagen zum Thema Ausgleich im Geltungsbereich 1 zutreffen. Auch 
die angesprochene Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 vom 11.09.2012 bezog 
sich auf den oben dargestellten Sachverhalt. Die Untere Naturschutz-
behörde wird gebeten zu prüfen, ob die erfolgte Benachrichtigung über 
das Abwägungsergebnis vorliegt. 
 
zu Fläche 2: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der weiteren Pla-
nungen im Geltungsbereich 2 (Klüssendorf) kompensationspflichtige 
Eingriffe zu berücksichtigen sind. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus landschaftsplanerischer 
Sicht Einverständnis besteht. 
 
 
 
Die nachgereichte Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde folgt auf S. 11. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von der Straßenaufsicht und 
dem Straßenbaulastträger keine Einwände vorgetragen werden. Stra-
ßen oder Anlagen des Straßenbaulastträgers sind in den Änderungs-
bereichen nicht vorhanden. 
 
 
 
Die Stellungnahme des Sachgebiets Bauordnung und Bauleitplanung 
wird im Folgenden erörtert und in die Abwägung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Stellungnahme des Zweckverbandes ist eine zentrale Ab-
wasserentsorgung nicht vorgesehen. Daher wird der Änderungsbe-
reich in Klüssendorf als Fläche, für die keine zentrale Abwasserentsor-
gung vorgesehen ist, gekennzeichnet. 
 
Die Befürchtung, dass durch die Ausweisung einer zusätzlichen Bau-
fläche im Ortseingangsbereich eine Splittersiedlung entwickelt werden 
soll, wird durch die Gemeinde nicht geteilt. Städtebaulich ist die Park-
anlage eindeutig als Innenbereichsnutzung zu definieren. 
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Weiterhin werden westlich der Dorfstraße Bereiche in die Wohnbauflä-
che miteinbezogen, die bereits vollständig mit Wohngebäuden bebaut 
sind und den südlichen Ortseingangsbereich städtebaulich prägen. 
Die Einbeziehung einer bisher unbebauten Fläche östlich der Dorfstra-
ße erfolgt weniger aus Gründen eines vorhandenen Siedlungsdrucks 
sondern vielmehr aus einem konkreten städtebaulichen Gestaltungs-
willen der Gemeinde. Zielsetzung ist die planungsrechtliche Vorberei-
tung einer stärkeren baulichen Definierung des südlichen Ortsein-
gangsbereiches. Dies soll durch die Errichtung von maximal 2 Wohn-
gebäuden gegenüber der vorhandenen Wohnbebauung erreicht wer-
den. 
 
Im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungspla-
nes hat es eine Abstimmung mit dem Amt für Raumordnung West-
mecklenburg gegeben, um eine Übereinstimmung mit den Zielen der 
Raumordnung zu erreichen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass im 
Rahmen einer zukünftigen Änderung des Flächennutzungsplanes die 
beiden in Klüssendorf zusätzlich dargestellten Wohneinheiten an ande-
rer Stelle im Gemeindegebiet entfallen sollen und dieses Ziel durch 
eine entsprechende Beschlussfassung der Gemeindevertretung do-
kumentiert wird. 
Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.01.0215 über die 
zukünftige Verlegung und Anpassung der Wohnbauflächendarstellung 
im Gemeindegebiet ist die Gemeinde den Erfordernissen der Raum-
ordnung nachgekommen, so dass raumordnerische Belage der 1. Än-
derung des Flächennutzungsplanes nicht entgegenstehen. 
Mit Schreiben vom 03.03.2015 bestätigt das Amt für Raumordnung, 
dass die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist. 
 
Das Planzeichen im Bereich der Autobahnpolizei befindet sich außer-
halb des Geltungsbereiches 1 und wird aus den unverbindlichen Dar-
stellungen der Planzeichenerklärung herausgenommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme der Unte-
ren Immissionsschutzbehörde auf keine der Planung entgegenstehen-
den Belange hinweist. Es werden keine weiteren Hinweise oder Anre-
gungen vorgebracht. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass landwirtschaftliche Belange 
berührt sind, da landwirtschaftliche Nutzfläche entzogen wird. Beden-
ken oder Anregungen werden nicht geäußert. 
In Klüssendorf wird eine Fläche für maximal 2 Baugrundstücke als 
Wohnbaufläche dargestellt, die nicht mehr ackerbaulich oder als Grün-
land genutzt wird und aufgrund des geringen Umfanges nur sehr 
schwer bewirtschaftet werden kann. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich die innerhalb der Ände-
rungsbereiche liegenden Grundstücke in einem Bodenordnungsverfah-
ren befinden. Bedenken oder Anregungen werden nicht geäußert. 
 
Im Rahmen weiterer Planungen wird die aktuelle Situation des Katas-
ters berücksichtigt. 
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Die Darstellungen westlich der Dorfstraße zeichnen lediglich den Be-
stand nach. Aufgrund der gegenüber dem Bestand nur geringfügigen 
Erweiterung der Baufläche im Ortseingangsbereich durch lediglich 2 
potenzielle Baugrundstücke, ist keine Beeinträchtigung der Umweltbe-
lange zu erwarten. 
Dies trifft auch auf das benachbarte, sich um die gesamte Ortslage 
erstreckende, FFH-Gebiet "Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf 
Mecklenburg (DE 2134-301)" zu. Bei der in die Wohnbauflächendar-
stellung einbezogenen noch unbebauten Fläche, die nicht Bestandteil 
des FFH-Gebietes ist, handelt es sich um eine landwirtschaftliche Flä-
che, die aufgrund der angrenzenden Straße und der Siedlungsnähe 
stark anthropogen überformt ist. Die Fläche wurde im Zuge der Pla-
nung mehrfach begangen. Es konnten keine fachlichen Anhaltspunkte 
dafür erkannt werden, dass die Fläche ein Habitat der im FFH-Gebiet 
vorkommenden Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG Kammmolch, Rotbauchunke, 
Schmale Windelschnecke sowie der Bauchigen Windelschnecke dar-
stellt. Es sind keine maßgeblichen Habitatbestandteile wie Laichge-
wässer (Amphibien) sowie Sumpf- oder Feuchtwiesen bzw. eine unmit-
telbare Gewässernähe (Schnecken) vorhanden. Eine erhebliche Be-
einträchtigung von Wanderungsbeziehungen Richtung Ortslage bzw. 
Dorfstraße ist nicht anzunehmen. Eine Reihe von Kleingewässern 
zieht sich nördlich der Ortslage entlang. Dieser Bereich ist von der 
Planung nicht betroffen. 
 
Seitens der für die genannten Schutzgebiete zuständigen unteren Na-
turschutzbehörde wurde bestätigt, dass eine Beeinträchtigung der 
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes "Kleingewässerland-
schaft westlich von Dorf Mecklenburg" sowie der darin vorkommenden 
Lebensraumtypen und Arten nicht erkennbar sind. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planung keine Ge-
wässer oder wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des 
StALU berührt sind. 
 
Nach Darstellung des Landkreises sind im Geltungsbereich der 
Planänderung keine Altlasten bekannt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Planung keine im-
missionsschutz- sowie abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 
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Gegen die Planung bestehen seitens des Straßenbauamtes keine 
Einwände, wenn entlang der B 208 ein Anbauverbotsstreifen von 20 m 
eingehalten wird und Blendwirkungen in Richtung Bundestraße ausge-
schlossen sind. Ein Anbauverbotsstreifen ist im Rahmen der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 5 festgesetzt worden. Die Solaranla-
gen wurden entsprechend den technischen Richtlinien so errichtet, 
dass eine Blendwirkung ausgeschlossen wird. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der landesrelevan-
ten Gefahrenabwehr beim Brand- und Katastrophenschutz keine Be-
denken bestehen. 
Die zuständigen Kommunalbehörden wurden beteiligt. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden durch die Grundstücks-
eigentümer beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planung keine 
bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) berührt 
werden. Es werden keine Einwände oder ergänzende Anregungen 
vorgebracht. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Bundeswehr keine Ein-
wände oder Bedenken geltend macht und das Plangebiet im Bereich 
der Großraumradaranlage Elmenhorst liegt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich östlich des Änderungs-
bereichs 2 in Klüssendorf eine Fläche befindet, die aus Sicht der 
Forstbehörde mit Wald bestockt ist. Im Rahmen einer zukünftigen Be-
bauungsplanung muss ein Waldabstand von 30 m eingehalten werden 
bzw. ein Antrag auf Waldumwandlung gestellt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planung keine An-
lagen oder Planungen der ONTRAS oder VGS berührt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Zweckverband Wismar 
der Planung grundsätzlich zustimmt, wenn er in den nachfolgenden 
Planungen oder Planänderungen weiterhin beteiligt wird. 
Die Stellungsnahmen zu vergangenen Planungen wurden in den jewei-
ligen Verfahren beachtet. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass für die Ortslage Klüssendorf 
keine zentrale Abwasserentsorgung vorgesehen ist. Die Flächen wer-
den entsprechend im Plan gekennzeichnet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Planung keine Be-
denken bestehen. 
 
Die Pläne zum Leitungs- und Anlagenbestand liegen großformatig vor.  
 
Der Hinweis wird beachtet. 
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Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
Anträge auf Herstellung eines Hausanschlusses werden durch die 
Grundstückseigentümer gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu weiteren Planungen werden beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass in den Änderungsbereichen 
keine Versorgungsanlagen der Gasversorgung Wismar Land vorhan-
den sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der WBV der Planung zu-
stimmt. 
Im Geltungsbereich 2 ist ein verrohrter Graben vorhanden. Betroffen 
ist der bereits bebaute Bereich westlich der Dorfstraße. 
Die Hinweise werden durch die betroffenen Grundstückseigentümer 
beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch den BBL weder Beden-
ken noch Anregungen zu den durch das Unternehmen zu vertretenden 
Belangen vorgebracht werden. 
 
Die entsprechenden Fachverwaltungen wurden beteiligt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass bezüglich des in der Gemein-
de laufenden Bodenordnungsverfahrens keine Bedenken geäußert 
werden. 
 
Im Rahmen der weiteren Planungen wird die aktuelle Katastergrundla-
ge beachtet.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus polizeilicher Sicht keine 
Bedenken gegen die Planung bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Hansestadt Wismar der 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der Hansestadt 
Wismar durch die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht be-
rührt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen Be-
lange der Gemeinde Bobitz durch die Planung nicht berührt werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen Be-
lange der Gemeinde Dorf Mecklenburg durch die Planung nicht berührt 
werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen Be-
lange der Gemeinde Barnekow durch die Planung nicht berührt wer-
den. 
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1 Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 
 
Die Gemeinde Metelsdorf verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Seit 
der Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes wurden von der Gemeinde Planungen 
eingeleitet bzw. fortentwickelt, die mit den grundsätzlichen städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde übereinstimmen, allerdings neue Vorhaben darstellen oder geänderte 
Planungsziele beinhalten, die durch geänderte städtebauliche, wirtschaftliche oder 
sonstige Rahmenbedingungen bedingt sind. Mit diesen Rahmenbedingungen, die 
wiederum auch einer dynamischen Entwicklung unterliegen, muss sich die Gemein-
de im Zuge ihrer laufenden Überprüfung und Anpassung der gemeindlichen Entwick-
lungsziele auseinandersetzen. 
 
Soweit diese neuen oder geänderten Planungsziele bzw. Vorhaben nicht mit den 
bisherigen Flächenausweisungen im Flächennutzungsplan übereinstimmen, ist eine 
Änderung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes erforderlich, um dem Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen. 
 
Anlass für die vorliegende 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sind insbeson-
dere die inzwischen erfolgte 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Gewerbege-
biet Metelsdorf" und die 1. Änderung und Ergänzung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung Klüssendorf sowie die Zielsetzung, in der Ortslage Klüssendorf den 
südlichen Ortseingangsbereich durch die Einbeziehung eines bisher unbebauten 
Grundstücks klarer zu definieren. Darüber hinaus sollen hier Flächen, die bisher 
schon auf der Grundlage von Satzungen nach § 34 BauGB bebaut wurden in die 
Wohnbauflächendarstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes einbezogen 
werden. 
 
Die Gemeinde Metelsdorf stellt 1. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß den 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB auf.  
 
Mit den Bestimmungen des § 13 BauGB wurde den Gemeinden ein Instrument an 
die Hand gegeben, um im vereinfachten Verfahren Bauleitpläne ändern zu können, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Dies ist bei der vorliegenden 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Fall. Es werden lediglich ein inzwischen 
umgesetzter Bebauungsplan sowie überwiegend schon auf der Grundlage von Sat-
zungen nach § 34 durchgeführte Bebauungen planerisch nachvollzogen. Nur in der 
Ortslage Klüssendorf wird ein einzelnes, bisher dem Außenbereich zugeordnetes 
Grundstück einbezogen. Hier steht die bereits angesprochene Definition des Orts-
eingangs im Mittelpunkt. Die Durchführung des Verfahrens nach § 13 BauGB führt im 
Wesentlichen dazu, dass keine Umweltprüfung durchgeführt wird und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit entfallen kann.  
 
Die jeweiligen Geltungsbereiche, Planungsinhalte und Ziele der insgesamt zwei Än-
derungsflächen sind im Kap. 2 aufgeführt und in der Planzeichnung dargestellt.  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Metelsdorf hat in ihrer Sitzung am 
03.07.2014 die Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen.  
 



1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Metelsdorf 

3 
 

Ebenfalls am 03.07.2014 wurde der Entwurf der 1. Änderung gebilligt und die Öffent-
lichkeitsbeteiligung beschlossen. Diese wurde zwischen dem 11.08.2014 und dem 
12.09.2014 durchgeführt. Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden beteiligt. 
Aufgrund des Beteiligungsverfahrens wurden keine wesentlichen Änderungen des 
Planes vorgenommen. Bürger haben sich zu der Planung nicht geäußert. 
 
 
1.2 Plangrundlagen, Planverfahren 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Metelsdorf bildet die Grundlage 
der vorliegenden Planung. Des Weiteren wurde das Regionale Raumordnungspro-
gramm Westmecklenburg berücksichtigt. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die 1. Änderung sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen, 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 133), einschließlich aller rechtsgültigen Änderun-
gen, 

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen 

 
Als Grundlagen dienen weiterhin die sonstigen aktuellen bau- und planungsrechtli-
chen Vorschriften und Richtlinien. 
 
Die Planzeichnung, die Planzeichenerklärung und die Begründung orientieren sich 
am wirksamen Flächennutzungsplan. Sämtliche Planungsinhalte und Erläuterungen 
der nicht von der 1. Änderung betroffenen Teile des wirksamen Flächennutzungspla-
nes gelten uneingeschränkt weiterhin fort.  
 
 
1.3  Planungsvorgaben und Hinweise 
 
Im Bereich der von der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes betroffenen Flächen 
sind keine Bodendenkmale bekannt. Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig 
neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall 
ist die Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
Im Geltungsbereich der Änderungen sind derzeit keine Altlasten bekannt. Werden 
bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer zur Anzeige und zur ordnungsgemäßen Entsorgung ver-
pflichtet. 
 
Der Änderungsbereich 2 liegt im Ursprungsplan teilweise innerhalb der Grundwas-
serschutzzone III/ IIIa (nordöstlich der Dorfstraße). Zwischenzeitlich wurde diese 
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Trinkwasserschutzzone aufgehoben. Daher wurde die entsprechende Kennzeich-
nung aus der Planzeichnung entfernt. 
 
 
2  Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
 
2.1 Fläche 1: Umwidmung eines Gewerbegebietes (GE) in ein Sondergebiet 

für Photovoltaik (SO) in Metelsdorf 
 
Planungsanlass und Planungsziele: 
 
Der Änderungsbereich 1 umfasst eine Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 5 "Ge-
werbegebiet Metelsdorf" die Gegenstand der 2. Änderung des Planes war. Diese ist 
inzwischen rechtskräftig, so dass die vorliegende 1. Änderung des Flächennutzungs-
planes die Festsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 nachvoll-
zieht. 
 
Die Gemeinde Metelsdorf hatte sich im Rahmen der Aufstellung der Bebauungs-
planänderung mit den Entwicklungszielen im Gemeindegebiet auseinandergesetzt. 
Dabei wurde insbesondere die Frage der ursprünglich angestrebten und der künftig 
zu erwartenden gewerblichen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Gewerbege-
biet Metelsdorf analysiert. Seit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 5 im Jahr 2008, 
hatten sich keine Gewerbebetriebe im Plangebiet angesiedelt. Die Gemeinde gelang-
te daher im Ergebnis zu der Auffassung, dass aufgrund der in den davor liegenden 
Jahren nicht vorhandenen Nachfrage nach Gewerbeflächen eine absehbare Nutzung 
der von der 2. Änderung des Bebauungsplanes betroffenen Flächen bzw. eine kom-
plette Auslastung der im Gewerbegebiet zur Verfügung stehenden gewerblichen Flä-
chen nicht zu erwarten sei. Ein Großteil der ursprünglich dargestellten gewerblichen 
Baufläche sowie Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Ausgleichsfläche" wurden 
in ein Sondergebiet für Photovoltaik umgewandelt. Eine entsprechende Anlage ist 
inzwischen auf der Fläche realisiert worden. 
 
Die zu berücksichtigenden Umweltbelange wurden im Rahmen der Aufstellung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 detailliert untersucht. Durch die Darstellung 
und Bewertung der naturräumlichen Ausgangsbedingungen, der Darstellung und 
Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie durch die Ermittlung des 
Kompensationserfordernisses und die Festsetzung geeigneter Kompensationsmaß-
nahmen konnte der nicht zu vermeidende Eingriff in Natur und Landschaft vollständig 
ausgeglichen werden.  
 
Inhalt der Planänderung: 
 
Entsprechend der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 wird ein Teil der im wirk-
samen Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Baufläche sowie eine Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung "Ausgleichsfläche" in ein Sondergebiet - Photovol-
taik gemäß § 11 BauNVO umgewidmet. 
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2.2 Fläche 2: Einbeziehung von überwiegend bebauten Außenbereichsflä-
chen in die Darstellung von Wohnbauflächen (W) in Klüssendorf 

 
Planungsanlass und Planungsziele: 
 
Die bauliche Entwicklung im Ortsteil Klüssendorf fand bisher auf der Grundlage der 
bestehenden Klarstellungs- und Ergänzungssatzung bzw. der 1. Änderung und Er-
gänzung der Satzung statt. Im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
soll der Bereich der 1. Änderung und Ergänzung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung südlich der Ortslage und westlich der Dorfstraße in die Wohnbaufläche mit-
einbezogen werden, der im wirksamen Flächennutzungsplan noch als Fläche für die 
Landwirtschaft (Außenbereich) dargestellt ist. Die einbezogenen Flächen sind im Be-
reich südwestlich der Dorfstraße vollständig mit Wohngebäuden bebaut. Weiterhin 
soll nun in diesem Bereich nordöstlich der Dorfstraße, die Fläche des ehemaligen 
Gutsparks bzw. die dem Gutshaus vorgelagerte Grünfläche als Grünfläche darge-
stellt werden. Ein weiteres potenzielles Baugrundstück wird als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Planungsziel ist die Sicherung der vorhandenen Grünfläche als Parkanlage 
sowie die planungsrechtliche Vorbereitung einer stärkeren baulichen Definierung des 
Ortseingangsbereiches. Dies soll durch die Errichtung eines Wohngebäudes gegen-
über der vorhandenen Wohnbebauung erreicht werden. 
 
Die Darstellungen westlich der Dorfstraße zeichnen lediglich den Bestand nach. Auf-
grund der gegenüber dem Bestand nur geringfügigen Erweiterung der Baufläche im 
Ortseingangsbereich durch lediglich 2 potenzielle Baugrundstücke, ist keine Beein-
trächtigung der Umweltbelange zu erwarten. 
Dies trifft auch auf das benachbarte, sich um die gesamte Ortslage erstreckende, 
FFH-Gebiet "Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg (DE 2134-
301)" zu. Bei der in die Wohnbauflächendarstellung einbezogenen noch unbebauten 
Fläche, die nicht Bestandteil des FFH-Gebietes ist, handelt es sich um eine landwirt-
schaftliche Fläche, die aufgrund der angrenzenden Straße und der Siedlungsnähe 
stark anthropogen überformt ist. Die Fläche wurde im Zuge der Planung mehrfach 
begangen. Es konnten keine fachlichen Anhaltspunkte dafür erkannt werden, dass 
die Fläche ein Habitat der im FFH-Gebiet vorkommenden Arten gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG Kammmolch, Rot-
bauchunke, Schmale Windelschnecke sowie der Bauchigen Windelschnecke dar-
stellt. Es sind keine maßgeblichen Habitatbestandteile wie Laichgewässer (Amphi-
bien) sowie Sumpf- oder Feuchtwiesen bzw. eine unmittelbare Gewässernähe 
(Schnecken) vorhanden. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Wanderungsbezie-
hungen Richtung Ortslage bzw. Dorfstraße ist nicht anzunehmen. Eine Reihe von 
Kleingewässern zieht sich nördlich der Ortslage entlang. Dieser Bereich ist von der 
Planung nicht betroffen. 
 
Seitens der für die genannten Schutzgebiete zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde wurde bestätigt, dass eine Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes "Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg" sowie 
der darin vorkommenden Lebensraumtypen und Arten nicht erkennbar sind. 
 
Inhalt der Planänderung: 
 
Ein Baugrundstück nordöstlich der Dorfstraße wird als Wohnbaufläche gemäß § 1 
Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Die dem Gutshaus vorgelagerte Grünfläche wird 
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als Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" dargestellt. Der gesamte Gel-
tungsbereich 2 der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist bisher im wirksamen 
Plan als Fläche für die Landwirtschaft (Außenbereich) dargestellt. 
 
 
3  Immissionsschutz 
 
Aufgabe der Bauleitplanung im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, bereits auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf die Problematik der auf das Plan-
gebiet einwirkenden Immissionen bzw. von dem Plangebiet ausgehenden Emissio-
nen einzugehen und diese nach Möglichkeit zu lösen. In den Fällen, in denen eine 
abschließende Lösung erst nach Vorliegen konkreter Bebauungsplanentwürfe mög-
lich ist (Abstände zur Emissionsquelle, Änderungen der Emissionsquelle u.a.), ist im 
Flächennutzungsplan bereits auf mögliche Konflikte hinzuweisen. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes entstehen keine Konflikte 
bzgl. des Immissionsschutzes. Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zur 2. Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 5 wurden die möglichen Immissionsbelastungen, die von 
dem ursprünglich geplanten Gewerbegebiet ausgehen können durch die Umwid-
mung in ein Sondergebiet für Photovoltaik schon deutlich minimiert. Diese Änderung 
wird im Rahmen der vorliegenden Planung übernommen. Im Änderungsbereich 2 
wird lediglich die schon vorhandene Wohnbaufläche ergänzt. Durch die Einbezie-
hung der bestehenden Wohnbebauung, der Grünflächen des ehemaligen Gutshau-
ses sowie eines weiteren Baugrundstückes sind keine immissionsschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten. 
 
 
4  Altlastenverdachtsflächen 
 
In den Flächen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine Altlasten be-
kannt. Werden dennoch bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastun-
gen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunrei-
nigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer gem. § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ord-
nungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die An-
zeigepflicht bei der unteren Abfallbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg 
wird hingewiesen. 
 
 
5  Erschließung, Planungskosten 
 
Die Erschließung aller dargestellten bzw. geänderten Bauflächen sowie deren Ver- 
und Entsorgung ist gesichert. Sie erfolgt entsprechend den o.g. Erläuterungen über 
die vorhandenen Straßen und Versorgungsleitungen bzw. entsprechend den Anga-
ben in den Bebauungsplänen oder entsprechend den Angaben im Erläuterungsbe-
richt des wirksamen Flächennutzungsplanes. Für die Bauflächen im Geltungsbereich 
2 in Klüssendorf ist eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen. 
 
Bei der Aufstellung der Bebauungsplanvorentwürfe bzw. der -entwürfe wird darauf 
geachtet, dass in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die Unter-
bringung von Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen werden. 
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Eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung ist in allen Plangebieten sicherzustel-
len. Im verbindlichen Bauleitplan- bzw. Baugenehmigungsverfahren sind Abstim-
mungen mit den Trägern der Ver- und Entsorgung sowie der Straßenbaulast, dem 
Wasser- und Bodenverband und den sonstigen betroffenen Trägern öffentlicher Be-
lange sowie den Genehmigungsbehörden auf Landkreisebene erforderlich. 
 
Die Planungskosten für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes werden für den 
Bereich Klüssendorf von der Gemeinde Metelsdorf getragen, die für den Bereich des 
SO - Gebietes entstehenden Kosten werden von dem Betreiber der Solaranlage 
übernommen. 
 
 
 
 
Metelsdorf, den        Der Bürgermeister 
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